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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/471

03.08.2020

Radant, Uwe

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachbereich Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Bearbeiter/in: Radant, Uwe

Wahl eines Mitgliedes/stellvertretenden Mitgliedes für den 
Kreisseniorenbeirat
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

27.08.2020 Sozial- und Gesundheitsausschuss Beratung
14.09.2020 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Kreistag, für die Dauer der 
restlichen Wahlzeit des Kreistages aus dem Seniorenbeirat Schwedeneck  
- als ordentliches Mitglied Herrn Bernd Charge und
- als stellvertretendes Mitglied Herrn Ingo Tanck 
in den Kreisseniorenbeirat zu wählen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
 
Der Kreisseniorenbeirat beabsichtigt, in Abstimmung mit dem örtlichen Senioren-
beirat Schwedeneck, Herrn Charge als ordentliches Mitglied und Herrn Tanck als 
stellvertretendes Mitglied für den Kreisseniorenbeirat vorzuschlagen. Der Beschluss 
im Kreisseniorenbeirat soll in seiner Sitzung am 19.08.2020 gefasst werden. Sollte 
das Ergebnis anders ausfallen, wird der Sozial- und Gesundheitsausschuss darüber 
in seiner Sitzung am 27.07.2020 unterrichtet. 

Die vorgeschlagenen Personen erfüllen die Voraussetzungen nach der Satzung des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Bildung eines Beirates für Seniorinnen und 
Senioren (Kreisseniorenbeirat) für eine Mitgliedschaft im Kreisseniorenbeirat.  

Durch die zur Wahl stehenden Personen wird die höchst zulässige Zahl der 
Mitglieder des Kreisseniorenbeirates (19) nicht überschritten.
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Der Seniorenbeitrat Schwedeneck war bisher nicht im Kreisseniorenbeirat vertreten.  
Die Zuständigkeit des Kreistages für die Wahl der Mitglieder in den 
Kreisseniorenbeirat ergibt sich aus § 4 Zf. 3 der Satzung über die Bildung des 
Kreisseniorenbeirates vom 08.07.2019.

Relevanz für den Klimaschutz:
Keine

Finanzielle Auswirkungen: 
Keine

Anlage/n: 
Entfällt


